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Abstract

Mit der Festlegung des Grundmodells für Ausgleichsleistungs- und Bilanzie-
rungsregeln im Gassektor (GABi Gas) hat die Bundesnetzagentur ein neues Sys-
tem für Regel- und Ausgleichsenergie im deutschen Gasmarkt vorgegeben. Zie-
le der Neuregelung sind insbesondere eine Vereinfachung des Bilanzierungssys-
tems für Händler, die effizientere Nutzung vorhandener Flexibilitätsinstrumen-
te durch Netzbetreiber sowie die Schaffung eines funktionierenden und liqui-
den Marktes für Regel- und Ausgleichsenergie. Etwas über ein halbes Jahr nach 
Inkrafttreten der GABi Gas lassen sich erste Betrachtungen der erzielten Wirkung 
anstellen. Dabei werden vor allem verzerrende Anreizwirkungen für Händler und 
Netzbetreiber identifiziert und Lösungsvorschläge für eine Nachbesserung des 
Systems unterbreitet. Diese betreffen insbesondere die Aufhebung der Differen-
zierung von interner und externer Regelenergie, die Schaffung von Anreizen zur 
Bewirtschaftung des Netzpuffers, die Vereinheitlichung der Regelenergiebe-
schaffung sowie die Einführung einer reinen Stundenbilanzierung. Regulierung 
kann und muss Rahmenbedingungen für einen funktionierenden Markt schaf-
fen. Aber Wettbewerb kann nicht erzwungen werden. Deshalb ist besondere 
Sensibilität für die Anreizwirkungen der Rahmenbedingungen erforderlich.

With its decision on the determination of balancing services (GABi Gas), the Bun-
desnetzagentur has set up a new regime for system and balancing energy valid 
from October 2008. Aims are a simplification of balancing rules for traders, a 
more efficient use of existing flexibility instruments by network operators, and 
the creation of a functioning market for system and balancing energy. After half 
a year, the effects on traders and network operators can be analyzed. This study 
identifies positive and negative incentive effects of the new rules and proposes 
possible amendments. Among these are: abolishing the differentiation between 
internal and external system energy, creating incentives for efficient use of the 
networks’ buffering capacity, standardizing the rules for procurement of system 
energy, and introducing a pure hourly balancing system. Regulation creates a 
framework for functioning markets. Yet, competition cannot be enforced. There-
fore, sensibility for the incentive effects of regulatory frameworks is needed. 

Dr. Martin Bandulet und Dr. Kira Fuchs

Das neue System für Regel- und Ausgleichsenergie 
Gas in Deutschland – Eine Untersuchung  
der Anreizwirkungen

1. Einleitung

Mit der Festlegung des Grundmodells für 
Ausgleichsleistungs- und Bilanzierungs-
regeln im Gassektor (GABi Gas)1 hat die 
Bundesnetzagentur ein neues System für 
Regel- und Ausgleichsenergie im deut-
schen Gasmarkt vorgegeben. Die GABi 
Gas ist damit neben der Regelung des Gas-

1 Laut Beschluss der Bundesnetzagentur, Be-
schlusskammer 7, vom 28.05.2008 im Festlegungs-
verfahren Ausgleichsleistungen Gas

netzzugangs durch das Zweivertragsmo-
dell sowie der Einteilung der deutschen 
Gasnetzbetreiberlandschaft in Marktge-
biete (derzeit vereinbart in der Kooperati-
onsvereinbarung III2) und der Festlegung 
der Bundesnetzagentur zu den Geschäfts-
prozessen beim Lieferantenwechsel Gas 

2 Vereinbarung über die Kooperation gemäß § 20 
Abs. 1 b) EnWG zwischen den Betreibern von in 
Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen in 
der Änderungsfassung vom 29.07.2008

(GeLi Gas)3 ein weiterer Eckpfeiler der re-
gulatorischen Gestaltung des deutschen 
Gasmarktes. Der ein knappes Jahr vorher 
eingerichteten Gasbörse sollte damit eben-
falls ein weiteres Marktsegment – der 
Handel mit Regel- und/oder Ausgleichs-
energie – eröffnet werden.

Ziele der Neuregelung sind insbesonde-
re eine Vereinfachung des Bilanzierungs-
systems für Händler, die effizientere Nut-
zung vorhandener Flexibilitätsinstrumen-
te durch Netzbetreiber sowie die Schaf-
fung eines funktionierenden und liquiden 
Marktes für Regel- und Ausgleichsenergie. 
Der bislang in § 30 Gasnetzzugangsver-
ordnung (GasNZV) vorgeschriebene 
stündliche Basisbilanzausgleich (mit einer 
für die Händler kostenlosen Nutzung von 
Toleranzbändern) wird durch ein System 
der Tagesbilanzierung, ergänzt durch ein 
stündliches Anreizsystem, ersetzt. Bilan-
zierungsverantwortung sowie Ausgleichs- 
und Regelenergiebeschaffung werden auf 
der Ebene der marktgebietsaufspannen-

3 Laut Beschluss der Bundesnetzagentur, Be-
schlusskammer 7, vom 20.08.2007 zur Festlegung 
einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate 
beim Wechsel des Lieferanten bei der Belieferung 
mit Gas 
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den Netzbetreiber in ihrer Rolle als Bi-
lanzkreisnetzbetreiber konzentriert. Zu-
sätzlich werden marktbasierte Preise für 
Ausgleichsenergie vorgegeben. Die Moda-
litäten von Einsatz und Beschaffung von 
Regelenergie werden ebenfalls zumindest 
in den Grundzügen skizziert, auch wenn 
die Bundesnetzagentur in diesem Bereich 
keine ex ante Festlegungskompetenz be-
sitzt.

Die Regelungen der GABi Gas sind seit 
dem 01.10.2008 verbindlich. Etwas über 
ein halbes Jahr später lassen sich damit 
erste Beobachtungen über die erzielte Wir-
kung anstellen. Im Schwerpunkt der Be-
trachtung liegen dabei die Anreizwirkun-
gen des neuen Regimes. Es wird unter-
sucht, inwieweit die Regelungen zu er-
wünschtem Verhalten der Marktakteure 
führen können. Vor allem aber werden 
verzerrende Anreize identifiziert, die ge-
gebenenfalls eine Nachbesserung des Sys-
tems nötig machen. Mögliche Lösungsan-
sätze werden vorgeschlagen.

2. Darstellung des derzeitigen 
Systems für Regel- und 
Ausgleichsenergie

2.1 Bilanzierungssystem (GABi Gas)

Tagesbilanzierung Das in der GABi Gas 
festegelegte Bilanzierungssystem sieht als 
eines der Hauptelemente den Übergang 
von der stündlichen Bilanzierung mit für 
die Händler kostenlosen Toleranzen (Ba-
sisbilanzausgleich) zu einem System der 
Tagesbilanzierung vor. Grundsätzlich ist 
damit die Bilanzierungsperiode für ein- 
und ausgespeiste Gasmengen der Gastag. 
Differenzen zwischen den ein- und aus-
gespeisten täglichen Gasmengen werden 
durch den Bilanzkreisnetzbetreiber ohne 
weitere Toleranzen als Ausgleichsenergie 
abgerechnet. 

Im System der Tagesbilanzierung wer-
den untertägige und auch day-ahead 
Strukturierungsleistungen sowie die da-
mit verbundenen Prognoserisiken grund-
sätzlich für einen Großteil des Gasver-
brauchs auf den (Bilanzkreis-)Netzbetrei-
ber verlagert. Für Standardlastprofilkun-
den (SLP-Kunden) ist nach den GABi 
Gas-Vorgaben immer bereits die Tages-
menge nach der Temperaturprognose am 
Vortag der Belieferung (oder bei analyti-

schen SLP die Ist-Temperatur des Vorvor-
tags) als bilanzkreisbezogen ausgespeiste 
Menge festgesetzt. Wird diese Menge auch 
einspeiseseitig nominiert, können sich bei 
dieser Kundengruppe für den Bilanzkreis-
verantwortlichen und damit den Händler 
keine Abweichungen ergeben. 

Preisgestaltung für Ausgleichsenergie 
Die Entgelte für Ausgleichsenergie sind 
asymmetrisch und werden marktbasiert 
durch Verknüpfung mit den Preisen liqui-
der Handelsplätze (derzeit National Ba-
lancing Point Großbritannien, TTF Nie-
derlande, Zeebrügge Belgien und EGT 
Virtueller Punkt) ermittelt und vorgege-
ben. Der Bilanzkreisnetzbetreiber ver-
kauft Ausgleichsenergie jeweils zum 
1,1fachen des zweithöchsten Preises der 
genannten Handelsmärkte, und im Falle 
einer Überspeisung von Bilanzkreisen 
kauft er Ausgleichsenergie zum 0,9fachen 
des zweitniedrigsten Preis der genannten 
Handelsmärkte an. 

Stündliches Anreizsystem Die Tages-
bilanzierung wird ergänzt durch ein 
stündliches Anreizsystem. Bei der Saldie-
rung der stündlichen Abweichungen zwi-
schen Ein- und Ausspeisungen gibt es je 
nach Art der angeschlossenen Kunden 
verschiedene Toleranzbänder. Darüber hi-
nausgehende Abweichungen werden mit 

Abb. 1 | Wirkungsweise des stündlichen Anreizsystems im gemischten Bilanzkreis
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einem Strukturierungsbeitrag belegt. Der 
Bilanzkreisnetzbetreiber hat dabei die 
Wahl zwischen einem fixen oder über den 
Tag flexiblen Strukturierungsbeitrag: Der 
fixe Strukturierungsbeitrag beträgt 15 
Prozent, der flexible Strukturierungsbe-
trag zwischen 5 und 25 Prozent des tägli-
chen Ausgleichsenergiepreises. 

Das eigentliche stündliche Anreizsys-
tem betrifft alle Ein- und Ausspeisepunk-
te, an denen durch die Händler nominiert 
wird, also Netzkopplungspunkte zu ande-
ren Marktgebieten, Export- oder Import-
punkte, Einspeisepunkte aus inländischen 
Produktionsanlagen, virtuelle Ein- und 
Ausspeisepunkte und Ein- und Ausspei-
sepunkte zu Speichern, sowie diejenigen 
Ausspeisestellen mit registrierender Last-
gangmessung (RLM) mit einer Kapazität 
ab 300 MWh/h bzw. kleinere RLM-Kun-
den mit registrierender Leistungsmessung 
nach Ausübung eines Wahlrechtes. Bei 
Ein- und Ausspeisepunkten, an denen no-
miniert wird, gilt grundsätzlich die Allo-
kationsregel „allokiert wie nominiert“ und 
es wird die stündlich allokierte Menge he-
rangezogen. Es wird keine Toleranz ge-
währt. Bei Großkunden im Stundenre-
gime wird der jeweils gemessene Stunden-
verbrauch bilanzkreiswirksam. Die Steu-
erungstoleranz beträgt hier 2 Prozent. Der 
Händler bleibt in beiden Fällen verant-
wortlich für die untertägige Strukturie-
rung und wird im Gegenzug für diese 
Ausspeisestellen nicht mit der Regelener-
gieumlage belastet. 

Bei RLM-Kunden im Tagesregime 
(RLMmT; mit einer Kapazität unter 300 
MWh/h bzw. größere RLM-Kunden nach 
Ausübung eines Wahlrechtes) wird den 
einzelnen Stunden je 1/24 der gemessenen 
Tagesmenge zugeordnet. Bei SLP-Kunden 
ist dies 1/24 der für den jeweiligen Gastag 
„ausgerollten“ Profilmenge. Zudem wird 
für RLM-Kunden im Tagesregime auf-
grund der Prognoseungenauigkeiten eine 
Toleranz von 15 Prozent gewährt. Auf-
grund der gleichmäßigen Aufteilung der 
Tagesmenge ergeben sich Abweichungen 
bei diesen Kundengruppen alleine auf-
grund abweichender Tagesmengen. 

Abbildung 1 zeigt am Beispiel eines fik-
tiven gemischten Bilanzkreises die bilanz-
kreiswirksamen Abweichungen im stünd-
lichen Anreizsystem. Strukturierungsbe-
darf für den Händler ergibt sich nur für 
die Belieferung von RLM-Kunden ohne 
Tagesband (RLMoT). Für die übrigen 
Kundengruppen übernimmt die Struktu-
rierungsleistung der Bilanzkreisnetzbe-

treiber. Damit ergibt sich ein zusätzlicher 
Bedarf an Regelenergie. Mit der Einfüh-
rung einer Regel- und Ausgleichsenergie-
umlage auf die Energielieferungen an 
Letztverbraucher sollen im GABi Gas-Re-
gime die insgesamt auftretenden Regel-
energiekosten gedeckt werden. 

2.2 Regelenergieregime
Regelenergie dient im Unterschied zur 
Ausgleichsenergie, die rein zum handels-
seitigen Ausgleich der Bilanzkreise ver-
wendet wird, dem physikalischen Aus-
gleich eines Marktgebiets im laufenden 
Betrieb und wird benötigt, um die System-
stabilität bei einer Unter- oder auch Über-
speisung der Netze gewährleisten zu kön-
nen. Regelenergiebedarf entsteht also 
durch fehlerhafte Bedarfsprognosen der 
Händler, de facto wird Regelenergie im 
System der Tagesbilanzierung aber auch 
zur untertägigen Strukturierung der ein-
gestellten Händlermengen eingesetzt. 
Dementsprechend trifft beispielsweise die 
Kema in ihrem Gutachten zum deutschen 
Regel- und Ausgleichsenergiemarkt Gas 
eine Unterscheidung zwischen „ungeplan-
ter“ und „geplanter“ Regelenergie.4 Nimmt 
man die stündliche Aus- bzw. Einspeise-
leistung einer Regelenergiequelle, die zur 
Abdeckung der täglichen Strukturierung 
sowie den physikalischen Ausgleich von 
Über- und Unterspeisungen erforderlich 
ist, als Bemessungsgrundlage, so dürften 
die beiden genannten Ursachen in etwa 
gleicher Höhe zur Entstehung von Regel-
energiebedarf beitragen.5 Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass Strukturierungsleis-
tungen im täglichen Rhythmus nur über 
jeweils wenige Stunden benötigt werden, 
während zum Ausgleich physikalischer 
Unter- und Überdeckungen typischerwei-
se Regelenergielieferungen/-abnahmen als 
Tagesband durchgeführt werden.   

Entsprechend der in der Festlegung 
GABi Gas skizzierten Allgemeinen 
Grundsätze zur Regelenergie6 wird diese 

4 vgl. Hewicker/Kesting, S. 103
5 Diese Abschätzung ergibt sich, wenn für einen 
typischen Ausspeisenetzbetreiber einerseits das 
maximale Residuum (Stundenmenge im Tagesband) 
zwischen tatsächlicher und im Zuge einer Tempera-
turregression erklärten Ausspeisemenge betrachtet 
wird, andererseits die maximale Stundenlast, die zur 
untertägigen Strukturierung erforderlich ist. Beide 
Werte liegen jeweils bei etwa 20 Prozent der durch-
schnittlichen stündlichen Ausspeiseleistung eines 
kalten Wintertages, die ihrerseits in etwa dem zwei- 
bis dreifachen  der durchschnittlichen Tagesleistung 
entspricht. 
6 Siehe Festlegungsverfahren Ausgleichsleistun-
gen Gas, Anlage 2: Grundmodell der Ausgleichsleis-
tungs- und Bilanzierungsregeln im Gassektor, S. 9ff.

vom Bilanzkreisnetzbetreiber zentral vor-
gehalten und beschafft. Dies gilt auch für 
Marktgebiete, die von mehreren Fernlei-
tungsnetzbetreibern aufgespannt werden. 
Wesentliches Designelement des neuge-
stalteten Regelenergiemarktes ist dabei die 
Ausdifferenzierung zwischen interner 
und externer Regelenergie mit den für die-
se geltenden unterschiedlichen Beschaf-
fungsregeln. 

Interne Regelenergie stützt sich auf die 
Fähigkeit insbesondere von Fernleitungs-
netzen, aber auch größerer Verteilnetze, 
Gasmengen durch temporären Ausgleich 
des Betriebsdruckes innerhalb des Netzes 
zu puffern („Netzpuffer“). Vorhaltung 
und Einsatz von interner Regelenergie 
werden im jetzigen System nicht vergütet. 
Nach den Vorgaben der Bundesnetzagen-
tur soll der Einsatz von interner Regel-
energie dem Abruf externer Regelenergie 
immer vorrangig sein. Gemäß GABi Gas 
haben die Bilanzkreisnetzbetreiber Infor-
mationen zum Einsatz interner und exter-
ner Regelenergie im Internet zu veröffent-
lichen.  

Demgegenüber wird externe Regelener-
gie von Händlern bereitgestellt, die ihrer-
seits auf flexible Bezugs- und Abnahme-
quellen wie Speicher, abschaltbare Kun-
den und Transitmengen zurückgreifen 
können. Externe Regelenergie wird zent-
ral vom Bilanzkreisnetzbetreiber be-
schafft, wobei sich die Ausschreibungs-
verfahren in den einzelnen Marktgebieten 
derzeit (noch) voneinander unterscheiden. 
In der Regel wird jedoch ein zweistufiges 
Verfahren angewandt, das zwischen der 
langfristigen Beschaffung im Rahmen ei-
ner Ausschreibung und dem kurzfristigen 
Abruf (auf Basis einer „Merit order“) un-
terscheidet. Auch Leistungsinhalt, Befris-
tung und Bepreisung der Regelenergiepro-
dukte unterscheiden sich in den einzelnen 
Marktgebieten deutlich voneinander. 
Kauf- und Veräußerungsprodukte bein-
halten im Allgemeinen die Bereitstellung 
bzw. Übernahme von Erdgasmengen an 
einem physikalischen Ein- oder Ausspei-
sepunkt (seltener am virtuellen Handels-
punkt des Marktgebietes) zu vorab kon-
trahierten Konditionen und Preisen. Die 
Fristigkeiten der Produkte reichen dabei 
von einem Tag bis zu einem Jahr. Bei län-
gerfristigen Produkten wird den Anbie-
tern teilweise die Möglichkeit gegeben, 
Leistungspreisangebote abzugeben. Zu-
dem unterscheiden sich die Produkte nach 
der Risikoallokation. Prinzipiell tragen 
Anbieter von Regelenergieprodukten ei-
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nen Großteil des Lieferrisikos, da dem Ab-
nehmer die Inanspruchnahme der Liefer-
leistung freigestellt wird.

Betrachtet man die derzeit vier größten 
H-Gas-Marktgebiete in Deutschland, Net-
Connect Germany, H-Gas Norddeutsch-
land, Wingas Transport und Ontras7, so 

7 Derzeit bestehen in Deutschland die folgenden 
H-Gas Marktgebiete: NetConnect Germany, H-Gas 
Norddeutschland, Wingas Transport, Ontras, GVS/
ENI-Süddeutschland, Gaz de France und RWE, wobei 
sich H-Gas Norddeutschland, Wingas Transport und 

fällt auf, dass nur NetConnect Germany 
die Vorhaltung von Regelenergie (Regel-
leistung) im Rahmen der Langfristbe-
schaffung vergütet. In den übrigen Markt-
gebieten beschränkt sich die langfristige 
Vertragsbindung darauf, die während des  
Ausschreibungszeitraums für den Abruf 
geltenden Arbeitspreise festzulegen. Diese 
werden vorab fixiert (Marktgebiete NCG 

Ontras zum 1.10.2010 zum Marktgebiet „Gaspool“ 
zusammenschließen werden.

und H-Gas Norddeutschland), oder in-
dexbezogen – mit Orientierung an der 
Preisentwicklung liquider Handelspunk-
te und Preisauf- und -abschlag für Ein-
speisung bzw. Abnahme von Gasmengen 
durch den Händler – (in den Marktgebie-
ten Ontras und Wingas Transport) ermit-
telt.

Zudem werden neben Gaskauf- und 
Veräußerungsprodukten in einigen 
Marktgebieten auch Strukturierungspro-
dukte (Flexibilitäten) ausgeschrieben. 
Strukturierungsprodukte beinhalten die 
Berechtigung (Flexibilität) des Bilanz-
kreisnetzbetreibers, gegen ein geringeres 
Entgelt Gas vom Anbieter der Strukturie-
rungsdienstleistung für eine befristete 
Zeit zu übernehmen („Gasleihe“) oder es 
ihm befristet zu überlassen („Gaspar-
ken“). 

Auswertungen auf Basis von Daten8 
zum Winterhalbjahr 2008/09 zeigen so-
wohl Unterschiede bezüglich der Nutzung 
verschiedener Regelenergiequellen als 
auch bezüglich des Regelenergiebedarfs 
zwischen den einzelnen Marktgebieten 
auf. 

Wie anhand von Abbildung 2 ersicht-
lich ist, wird interne Regelenergie im 
Marktgebiet H-Gas Norddeutschland9 in 
deutlich geringerem Umfang eingesetzt 
als in den übrigen Marktgebieten. Dies 
weist darauf hin, dass hier deutlich weni-
ger Quellen interner Regelenergie vorhan-
den sind. Darüber hinaus zeigt sich, dass 
der (relative) Regelenergiebedarf im 
Marktgebiet Ontras den entsprechenden 
Bedarf in den übrigen Marktgebieten 
sichtlich übersteigt, während im Marktge-
biet der Wingas Transport deutlich weni-
ger Regelenergie benötigt wird. Eine mög-
liche Erklärung ergibt sich aus dem in Ab-
bildung 3 ausgewiesenen Transitanteil an 
der gesamten Ausspeisemenge. Transit-
ströme unterliegen geringeren saisonalen 
und täglichen Schwankungen. In der Re-
gel erfolgt die Durchleitung 1:1, so dass 
hier kaum Regelenergiebedarf entsteht. 
Während bei Wingas der Transitanteil fast 
90 Prozent erreicht, liegt dieser Anteil im 
Marktgebiet mit dem höchsten Regelener-

8 Datenquellen: Bilanzkreisnetzbetreiber (GUD, 
NCGa, NCGb, Ontras, Wingas).
9 Abweichend Markgebiet NCG: maximal gemes-
sener täglicher Einsatz interner Regelenergie und 
maximal kontrahierte Vorhalte-Tagesleistung der 
externen Regelenergie. Für alle Marktgebiete wurde 
die gesamten Ausspeisemenge an einem typischen 
Wintertag (Ausspeisungen in eigenes Marktgebiet 
und Transite) durch die doppelte Tagesmenge des 
Jahresdurchschnitts approximiert.

Abb. 2 | Maximaler täglicher Abruf von interner und externer Regelenergie  
 in Relation zur Ausspeisemenge eines typischen Wintertages  
 im Winterhalbjahr 1.10.2008 – 31.3.2009.9 

Abb. 3 | Größenvergleich H-Gas-Marktgebiete nach ausgespeister Jahresarbeit  
 (eigene Berechnung)
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giebedarf, bei Ontras, nur bei etwa 20 Pro-
zent.  

Nachfolgend werden nun die Anreizwir-
kungen des eben vorgestellten Regel- und 
Ausgleichsenergiesystems untersucht und 
bewertet. 

Bewertung der Anreiz- 
wirkungen des Regel- und 
Ausgleichsenergieregimes 

Mit der Tagesbilanzierung nach GABi er-
folgt eine weitere Trennung der gaswirt-
schaftlichen Handelsvorgänge von der 
Gasphysik, wie sie auch im Modell des 
Gasnetzzugangs nach dem Zweivertrags-
modell angelegt ist. Für die Förderung von 
Wettbewerb kann es von Vorteil sein, die 
wettbewerblichen Marktbereiche mög-
lichst zu „entlasten“, d.h. Transaktions-
kosten zu minimieren. Ein einfaches Sys-
tem lässt einen vermehrten Eintritt neuer 
Marktakteure erhoffen. Allerdings gilt 
dies nur, solange die andere Marktseite in 
der Lage ist, die auf sie verlagerten Kom-
plexitäten auch effizient (d.h. kostengüns-
tiger als dies bei einer anderen Aufgaben-
teilung der Fall wäre) zu bewältigen. Um 
ein möglichst reibungsloses Funktionie-
ren der Märkte zu gewährleisten, sollte al-
lerdings auf ordnungspolitische Zwänge 
weitgehend verzichtet werden, da diese 
immer ein direktes – und damit meist ver-
zerrendes - Eingreifen des Staates in den 
Markt bedeuten. Damit muss auch und 
gerade ein einfaches Regelsystem genü-
gend Anreize zu regelkonformem Verhal-
ten bieten, um beispielsweise Verzerrun-
gen durch Arbitrage auszuschließen. Hier 
gibt es bei der derzeitigen Ausgestaltung 
des Ausgleichs- und Regelenergieregimes 
noch Defizite, sowohl betreffend die An-
reize für Händler, als auch jene für Netz-
betreiber.

3.1 Anreizwirkungen für Händler 
Obwohl das System der Tagesbilanzierung 
mit einem stündlichen Anreizsystem er-
gänzt wird, setzt es zu wenige Anreize für 
Händler, das System auch in der vorgese-
henen Art und Weise zu nutzen. So bietet 
das Regel- und Ausgleichsenergieregime 
in der jetzigen Form keinen ausreichenden 
Schutz gegen Missbrauch oder Manipula-
tion zu kommerziellen Zwecken insbeson-
dere durch volumenstarke Händler.

Ein (ausreichend großer) Transport-
kunde könnte beispielsweise Einspeisun-
gen in den Bilanzkreis von der ersten Hälf-

te des Gastages (Spitzenlastzeit) in die 
zweite (Schwachlastzeit) verschieben, so 
dass in seinem Bilanzkreis die Tagesmen-
ge ausgeglichen ist. Ein Schiefstand in sei-
nem stündlichen Bilanzkonto wäre dann 
die Folge. Hierfür hat der Transportkun-
de einen Strukturierungsbeitrag zu ent-
richten, der im Falle variabler Strukturie-
rungsbeiträge maximal 25 Prozent des 
mittleren Ausgleichsenergiepreises betra-
gen kann. Durch ein solches Verhalten 
kann ein großer Transportkunde zusätz-
lich den Bedarf nach Regelenergie zur un-
tertägigen Strukturierung maßgeblich be-
einflussen. Es entsteht in der ersten Tages-
hälfte künstlicher Bedarf an positiver Re-
gelenergie und in der zweiten Hälfte des 
Gastages ein Bedarf an negativer Regel-
energie. Bietet er nun selber Regelenergie 
an, kann er durch den Preisunterschied 
zwischen Regelenergiepreisen und Struk-
turierungsbeitrag Arbitragegewinne rea-
lisieren. Das stündliche Anreizsystem bie-
tet hiermit keine wirksame Barriere gegen 
Arbitragegewinne.

Steigende Liquidität und eine hohe An-
zahl von Händlern in einem Marktgebiet 
könnten helfen, solche Fehlanreize zu un-
terdrücken. Sofern eine ausreichende An-
zahl von Händlern in einem Marktgebiet 
aktiv ist, können einzelne Händler keinen 
so großen Einfluss auf den Regelenergie-
bedarf mehr ausüben. Eine Beeinflussung 
des Regelenergiebedarfs in oben darge-
stellter Weise wäre dann nur noch mittels 
einer Koordination einiger Händler mög-
lich. Insbesondere bei Wettbewerb auf 
dem Regelenergiemarkt wird eine implizi-
te Koordination schwierig sein. Zudem 
wäre eine Koordination mehrerer Händ-
ler zum Zwecke eines Missbrauchs des Bi-
lanzierungssystems im Rahmen des Kar-
tellrechts sanktionierbar. Eine Bewertung 
der Liquidität auf den derzeitigen Regel-
energiemärkten wird am Ende des Kapi-
tels vorgenommen.

Eine mögliche Überwindung der 
Fehlanreize unter grundsätzlicher Beibe-
haltung des Tagesregimes wäre, den 
Händlern jeweils die durch sie verursach-
ten Strukturierungsbedarfe zuzuschrei-
ben und diese mit der von ihnen kontra-
hierten Regelenergie zu saldieren, oder 
aber stündlich zu den geltenden Aus-
gleichsenergiepreisen abzurechnen – was 
letztlich einem Wechsel zur Stundenbi-
lanzierung, zumindest für manche Kun-
dengruppen, gleichkommen würde. Hier-
bei gibt es allerdings im derzeitigen Sys-
tem der Tagesbilanzierung mehrere 

Schwierigkeiten: Zum einen ist der Struk-
turierungsbeitrag in der Höhe vorge-
schrieben; eine Saldierung würde eine Ab-
weichung hiervon bedeuten. Zudem müss-
te eine stündliche Netzbilanz im Marktge-
biet so nach Händlern aufschlüsselbar 
sein, dass klar wird, wer welchen Regel-
energiebedarf verursacht hat. Dies wird in 
der Regel nicht zweifelsfrei möglich sein. 
Es ist außerdem fraglich, ob unter diesen 
Umständen ausreichend Regelenergie an-
geboten werden würde, da ein Angebot 
von Regelenergie dem Risiko unterliegen 
würde, durch eine Saldierung nicht oder 
teilweise nicht vergütet zu werden. 

Einfacher und praktikabler erscheint 
demgegenüber der Wechsel zu einem rei-
nen System der Stundenbilanzierung.10 

Hierbei würden Ausgleichs- und Regel-
energie zum Großteil zusammenfallen, so 
dass sich ein einziger Markt für Regel- und 
Ausgleichsenergie entwickeln könnte. Die 
Bepreisung aller Bilanzabweichungen 
(Kosten für Ausgleichsenergie und Struk-
turierungsbeitrag) sollte dann die Kosten 
des Regelenergieeinsatzes widerspiegeln. 
In einem solchen System würden die oben 
beschriebenen Arbitragemöglichkeiten 
der Händler wegfallen. Die Notwendig-
keit, einen zusätzlichen Strukturierungs-
beitrag zu erheben, würde damit ebenso 
entfallen. Zur Sicherstellung einer effekti-
ven Nutzung des Netzpuffers wären hier-
bei zusätzliche Verträge zwischen Netzbe-
treibern und Händlern abzuschließen. 
Dies hätte gleichzeitig zur Folge, dass Be-
reitstellung und Bewirtschaftung des 
Netzpuffers bepreist und vergütet werden 
könnten. In Kapitel 3.2 wird die allgemei-
ne Problematik der derzeitigen Behand-
lung des Netzpuffers erörtert.  

Im Unterschied zum System der Tages-
bilanzierung würden den Händlern bei 
Stundenbilanzierung die Informationen 
über physikalische Gasflüsse nicht vorent-
halten. Das System der Tagesbilanzierung 
vernichtet in dieser Hinsicht Informatio-
nen. Dem Händler ist es somit nicht mög-
lich, seine Einspeisungen an den physika-
lischen Notwendigkeiten der genutzten 
Netze zu orientieren. Zwar könnte ein Sys-
tem der Tagesbilanzierung zu erhöhter Li-
quidität auf dem Ausgleichsenergiemarkt 

10 Vor Einführung des Bilanzierungsregimes gem. 
GABi Gas war in der GasNZV eine stündliche Bilan-
zierung mit Toleranzbändern vorgesehen. Aller-
dings fehlte jegliche Rückbindung der Ausgleichs-
energiepreise an einen Regelenergiemarkt.
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führen.11 Bei regulatorisch vorgegebenen 
Ausgleichsenergiepreisen sind allerdings 
keine großen Vorteile eines liquiden Aus-
gleichsenergiemarktes zu erwarten. 

Im Gegensatz dazu ermöglicht es eine 
geeignete Ausgestaltung des Ausgleichs-
energie-Preismechanismus dem Bilanz-
kreisnetzbetreiber, Händlern zusätzliche 
Anreize zu einer erwünschten Strukturie-
rung ihrer Ein- und Ausspeisungen zu set-
zen. Im derzeitigen System sind die Aus-
gleichsenergiepreise vorgegeben. Durch 
den Spread zwischen Ankaufs- und Ver-
kaufspreis kann ein Missbrauch von Aus-
gleichsenergie als Substitut für Handels-
mengen ausgeschlossen werden. Ein 
stündliches Bilanzierungssystem würde 
die Koppelung von Regel- und Ausgleich-
senergiemarkt erleichtern und könnte da-
mit die Liquidität auf dem Regelenergie-
markt erhöhen. Damit wäre es auch mög-
lich, auf die fix vorgegebenen Preise für 
Ausgleichsenergie zu verzichten.

3.2 Anreizwirkungen für Netzbetreiber 
Wie bereits erläutert, bringt die Trennung 
von Gashandel und Gasphysik, wie sie in 
der GABi Gas angelegt ist, die Verlagerung 
von Komplexität und Transaktionskosten 
von den Händlern auf die Netzbetreiber 
mit sich. Aus diesem Grund muss ein be-
sonderer Fokus der Untersuchung auf den 
Anreizen für Netzbetreiber liegen, die Ih-
nen im neuen Ausgleichs- und Regelener-
gieregime übertragenen Aufgaben effizi-
ent zu erfüllen. 

Eine Reihe von Aufgaben sind im neu-
en System allein beim marktgebietsauf-
spannenden Netzbetreiber beziehungs-
weise Bilanzkreisnetzbetreiber konzent-
riert. Aufgabe der Bilanzkreisnetzbetrei-
ber ist neben dem Führen der Bilanzkreise 
im Marktgebiet die zentrale Beschaffung 
von Ausgleichs- und externer Regelener-
gie, sowie der Einsatz bzw. der Abruf von 
interner und externer Regelenergie. Dies 
bedeutet, dass der Bilanzkreisnetzbetrei-
ber auf der Beschaffungsseite pro Markt-
gebiet jeweils die alleinige Marktmacht in-
nehat, also ein Monopson bildet. Der Bi-
lanzkreisnetzbetreiber kann außerdem 
die Kosten für Ausgleichs- und Regelener-

11 Hewicker/Kesting erwarten zudem, dass eine 
stündliche Bilanzierung auch zu einer weiteren Frag-
mentierung – und damit einem Rückgang der Liqui-
dität – auf dem unregulierten Gasmarkt führen 
könnte (siehe S. 102, ebd.). Auch aus anderen Erwä-
gungen (vgl. S. 53ff., ebd.) geben sie insgesamt ei-
nem Regime der Tagesbilanzierung den Vorzug. Zu 
den Bedingungen für ein funktionierendes Regime 
der Tagesbilanzierung vergleiche Abschnitt 3.2. 

gie im Marktgebiet umlegen, ist also nicht 
per se (wie ein theoretisches Monopson) 
an möglichst günstigen Preisen, sondern 
vielmehr an der sicheren Deckung seines 
Regelenergiebedarfs interessiert. Nur auf 
der Angebotsseite kann es per definitio-
nem in diesen Märkten überhaupt zu 
Wettbewerb kommen. Ein starker Wettbe-
werb auf der Anbieterseite kann aber auch 
hier zu Wettbewerbspreisen führen. Indi-
viduelle Anreize der Anbieter, möglichst 
hohe Preise für Regelenergie zu erzielen, 
werden durch die Koordinationsprobleme 
im Wettbewerb überwunden. 

Für einen funktionierenden Wettbe-
werb zwischen Anbietern von Regelener-
gie muss zunächst eine transparente Be-
schaffung von Regelenergie ermöglicht 
werden. Gemäß GABi Gas sind Annah-
men und Verfahren zur Bestimmung des 
Bedarfs an interner und externer Regel-
energie zu veröffentlichen und es ist früh-
zeitig über die geplanten Ausschreibungen 
einschließlich dafür vorgesehene Mengen 
zu informieren. Um die Anzahl der An-
bieter zu steigern, sollte zusätzlich durch 
die Wahl geeigneter Losgrößen auch klei-
nen Anbietern die Beteiligung am Regel-
energiemarkt ermöglicht werden. Ergän-
zend könnte Anbietern die Möglichkeit 
gegeben werden, durch Zusammenschluss 
„virtuelle Flexibilitäten“ am Regelenergie-
markt anzubieten, selbst wenn die physi-
sche Ein- bzw. Ausspeisung an unter-
schiedlichen Punkten des Netzes erfolgt. 
Hierbei wäre allerdings auszuschließen, 
beispielsweise durch Obergrenzen für die 
Größe von virtuellen Flexibilitäten, dass es 
durch solche Zusammenschlüsse zu einer 
neuen Konzentration von Marktmacht 
kommt. 

Weiterhin könnten die monopsonisti-
schen Strukturen auf den Regelenergie-
märkten dadurch aufgebrochen werden, 
dass eine Vergleichbarkeit der Regelener-
gie-Ausschreibungen in den verschiede-
nen Marktgebieten hergestellt wird. Hier-
zu wären allerdings weitere regulatorische 
Eingriffe notwendig, etwa um Produkte, 
Fristigkeiten und Bedingungen der Aus-
schreibungen untereinander zu standardi-
sieren. Auch der Ausschreibungskalender 
wäre so zu harmonisieren, dass zeitliche 
Überlappungen langfristiger Ausschrei-
bungen, zumindest an angrenzenden 
Marktgebieten, möglichst vermieden wer-
den. Soweit Händler aufgrund ihrer Han-
delsaktivitäten in der Lage wären, in meh-
reren Marktgebieten Regelenergie anzu-
bieten, würden die Marktgebiete dann um 

die günstigsten Regelenergieangebote 
konkurrieren. Allerdings müssen Händler 
hierfür über feste Ein- und Ausspeiseka-
pazitäten in den betreffenden Marktgebie-
ten verfügen.

Letzterer Punkt läuft allerdings dem er-
klärten Ziel von Regulierung und Politik, 
die Anzahl der Marktgebiete möglichst zu 
reduzieren, zuwider. Je größer ein Markt-
gebiet und umso geringer die Anzahl der 
Marktgebiete in Deutschland, desto stär-
ker wird die monopsonistische Markt-
macht des Bilanzkreisnetzbetreibers als 
zentraler Nachfrager von Regelenergie 
sein.

Für ein reines System der Tagesbilanzie-
rung, bei dem interne Regelenergie vor-
rangig einzusetzen ist und externe Regel-
energie effektiv und nur im benötigten 
Umfang eingesetzt werden soll, müssen 
alle beteiligten Netzbetreiber Anreize ha-
ben, die Strukturierungsleistungen zu  
erbringen, die vom Handel auf den Netz-
bereich verlagert werden. Wesentliche 
Quellen interner Regelenergie sind Spei-
cherleitungen („Netzpuffer“) der Fernlei-
tungsgesellschaften (auch aus angrenzen-
den Marktgebieten) und der nachgelager-
ten Netze, insbesondere größerer Regio-
nalversorger und einzelner Stadtwerke.  
Gemäß der Kooperationsvereinbarung III 
sind nachgelagerte Netzbetreiber gehal-
ten, den Netzpuffer so einzusetzen, dass 
die täglichen Lastspitzen geglättet werden 
und somit die maximale stündliche Ein-
speiseleistung des nachgelagerten Netzes 
minimiert wird.

Zwar sind die Netzbetreiber grundsätz-
lich in der Lage, alle Strukturierungsleis-
tungen zu erbringen. Dies ergibt sich 
schon daraus, dass auch bei entsprechen-
dem Händlerverhalten vor der Tagesbi-
lanzierung die Netze in der Lage waren, 
die untertägige Strukturierung zu leisten. 
Allerdings fehlen im neuen System die 
Anreize für die Netzbetreiber – und dies 
insbesondere für alle den Bilanzkreisnetz-
betreibern nachgelagerten Netzbetreiber – 
diese Strukturierung auch über den eige-
nen Netzpuffer zur Verfügung zu stellen 
und den Netzpuffer tatsächlich als interne 
Regelenergie einzusetzen. 

Fehlende Anreize sind zum einen be-
gründet durch die Klassifizierung des 
Netzpuffers als interne Regelenergie, und 
zum anderen durch die Konzentration der 
Regelenergieverantwortung beim markt-
gebietsaufspannenden Netzbetreiber, der 
den virtuellen Handelspunkt bewirtschaf-
tet. Es besteht damit die Gefahr, dass nach-
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gelagerte Netzbetreiber die Struktur ab-
fahren, die der Summe ihrer Abnahme-
stellen entspricht und damit den gesamten 
Strukturierungsbedarf – sofern dies auf-
grund der Auslegung der Netzkopplungs-
punkte zwischen den Netzen überhaupt 
möglich ist – auf die Ebene des Bilanz-
kreisnetzbetreibers verlagern. Dieser hat 
in der Regel keine Möglichkeit, direkt auf 
nachgelagerte Netzpuffer zuzugreifen. Ist 
der Netzpuffer des Bilanzkreisnetzbetrei-
bers nicht in der Lage, die gesamte benö-
tigte Strukturierung zu leisten, ist ein, 
durch diese fehlende Anreizwirkung über-
höhter, Bedarf an externer Regelenergie 
die Folge. Die Kosten daraus sind wieder-
um über die Regelenergieumlage von den 
Händlern zu tragen.

Dieses Problem wurde von den Verfas-
sern der GABi Gas erkannt, aber nicht ge-
löst. Aus diesem Grund enthält die GABi 
Gas Vorgaben an Bilanzkreisnetzbetrei-
ber, den Einsatz des Netzpuffers durch die 
nachgelagerten Netzbetreiber zu überprü-
fen und bei großen Abweichungen in der 
Netzkontenanalyse Nachfragen zu stellen. 
Ergebnisse der Netzkontenanalyse wur-
den auch in der Monitoring-Abfrage im 
April 2009 abgefragt. Sanktionsmöglich-
keiten haben die Bilanzkreisnetzbetreiber 
aber nicht. Das Gebot, den Netzpuffer als 
interne Regelenergiequelle zur Verfügung 
zu stellen, greift deshalb zu kurz. Aller-
dings sind weitere ordnungspolitische 
Eingriffe hier nicht angebracht, insbeson-
dere nicht, wenn ein funktionierender 
wettbewerblicher Markt für Regel- und 
Ausgleichsenergie geschaffen werden soll. 
Eine Vorschrift, den Netzpuffer zu nutzen, 
ersetzt nicht fehlende Anreize hierzu. Ech-
te Anreize, Netzpuffer zu nutzen und auch 
in Netzpuffer zu investieren könnten am 
besten durch eine kostengerechte Beprei-
sung und Vergütung von Netzpuffernut-
zung und Netzpufferausbau geschaffen 
werden. Ein interessanter – wenn auch 
recht komplexer – Vergütungsansatz wur-
de auch im von der Bundesnetzagentur 
beauftragten Gutachten zum Regel- und 
Ausgleichsenergiemarkt entwickelt.12

Ein entscheidender Punkt ist die derzeit 
bestehende Verpflichtung, vorrangig in-
terne Regelenergie zu nutzen ohne dass 
hierfür eine Preisbildung vorgesehen wä-
re. So muss im GABi Gas-Regime interne 
Regelenergie immer als kostengünstigste 
Maßnahme erscheinen, weil sie per Defi-
nitionem einen Preis von Null hat. Dies 

12 Siehe Hewicker/Kesting, S. 77ff.

entspricht aber nicht den tatsächlichen 
Kosten für interne Regelenergie. Kurzfris-
tig führt die fehlende Bepreisung des Ein-
satzes von Netzpuffer zu Ineffizienzen 
beim Abruf: Aufgrund des fehlenden 
Preissignals wird Netzpuffer auch in Situ-
ationen als Regelenergiequelle eingesetzt, 
in denen die dadurch verursachten volks-
wirtschaftlichen Kosten (z. B. verursacht 
durch den Betrieb von Regelanlagen) die 
Kosten des Einsatzes alternativer, externer 
Quellen übersteigen. Aufgrund der fehlen-
den Vergütung dürften nachgelagerte 
Netzbetreiber überdies versucht sein, ei-
nen möglichst geringen Netzpuffer auszu-
weisen und /oder den Einsatz des Netz-
puffers zu minimieren. Dies erhöht den 
Regelungsbedarf im vorgelagerten Netz. 

Die Verpflichtung, den Netzpuffer oh-
ne Vergütung als interne Regelenergie ein-
zubringen, verhindert zudem jegliche al-
ternative Vermarktungen von Speicherlei-
tungen. Wirtschaftlich gesehen kommt 
dies für die betroffenen Netzbetreiber ei-
ner schleichenden Enteignung ihrer Netz-
puffer gleich. Zwar werden Kapitalkosten 
für Leitungen in der Anreizregulierung 
grundsätzlich abhängig vom erzielten Ef-
fizienzwert berücksichtigt. Allerdings ist 
davon auszugehen, dass sich die Vorhal-
tung von Netzpuffer (in Form von im Ver-
gleich zum Gasabsatz groß dimensionier-
ten Leitungen) negativ auf den Effizienz-
wert eines Unternehmens auswirkt und 
damit im Zuge der Anreizregulierung Tei-
le der Kapitalkosten für Netzpuffer nicht 
erstattet werden.

Langfristig entsteht im heutigen Vergü-
tungssystem für die Netzbetreiber der 
Fehlanreiz, den Netzpuffer rückzubauen 
bzw. auf die Bewirtschaftung von Netz-
puffer zu verzichten. Auch bei Investiti-
onsentscheidungen, beispielsweise bei der 
Dimensionierung von Leitungen oder bei 
Investitionen in Speicher, entstehen ver-
zerrende Hemmnisse. Dies führt dann zu 
Fehlallokationen, wenn die langfristigen 
Betriebs- und Kapitalkosten des Netzpuf-
fers unter den Kosten externer Regelener-
giequellen mit einer ähnlichen gaswirt-
schaftlichen Funktion liegen. Dabei ist die 
andersgeartete Wirkungsweise von Regel-
reserven in nachgelagerten Netzen zu be-
rücksichtigen. Oftmals wird die effektivs-
te Profilglättung in einem Leitungsnetz 
bei Nutzung eines nachgelagerten Netz-
puffers erzielt.

Ein möglicher Lösungsansatz könnte 
sein, Netzpuffer in den Regelenergiemarkt 
zu integrieren. Hierzu ist zunächst die Un-
terscheidung von interner und externer 
Regelenergie aufzuheben. Die Netzbetrei-
ber könnten dann als reguläre Regelener-
gie-Anbieter am Markt auftreten. In ei-
nem wettbewerblichen Regelenergiemarkt 
würde sich damit auch ein Preis für Rege-
lenergie aus Netzpuffer bilden, der sowohl 
Bereithaltungskosten als auch den Bedarf 
nach dieser Regelenergiequelle widerspie-
gelt. 

Im System der Stundenbilanzierung 
wäre überdies denkbar, dass Netzbetreiber 
die Strukturierungsleistung ihres Netz-
puffers direkt den im Marktgebiet aktiven 
Händlern offerieren. Zur Sicherstellung 

Abb. 4 | Preisspreizung für Regelenergie zum jeweiligen Referenzpreis  
 des Marktgebietes
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von Transparenz auf solchen Märkten 
sollten diese Transaktionen immer über 
den Virtuellen Punkt im Marktgebiet 
durchgeführt werden.

Mit Blick auf den Regelenergiemarkt ist 
festzustellen, dass die eben angesproche-
nen Fehlanreize in ihrer Wirkung auf-
grund der in den einzelnen Marktgebieten 
unterschiedlichen, aber tendenziell nied-
rigen Liquidität sowie einer hohen Markt-
macht auf der Anbieterseite eher verstärkt 
denn gemindert werden. Zwar liegen bis-
lang keine öffentlich zugänglichen Zahlen 
zur Liquidität der einzelnen Regelenergie-
märkte vor.13 Ihre Beurteilung lässt sich 
allerdings anhand von einigen Marktbe-
obachtungen schlüssig ableiten. 

Insbesondere die von den Bilanzkreis-
netzbetreibern gewählten Ausschrei-
bungsmodalitäten für die Beschaffung 
von Regelenergie lassen Rückschlüsse über 
die jeweilige Marktliquidität zu. So sind 
die von NCG praktizierte Vergütung der 
Leistungsvorhaltung und die – auch im 
Vergleich zu den anderen betrachteten H-
Gas-Marktgebieten – sehr langfristige Fi-
xierung der Arbeitspreise auf Dauer von 
drei Monaten – als deutliches Indiz für ei-
ne geringe Liquidität des Beschaffungs-

13 Bislang veröffentlicht nur NCG die Ausschrei-
bungsergebnisse für Regelenergie, aber auch dort 
finden sich keinerlei weitergehenden Informationen 
z. B. zu Angebotsmengen und -konditionen oder zur 
Bieterstruktur. 

marktes zu werten. In den übrigen Markt-
gebieten wird auf eine Vergütung der Vor-
halteleistung verzichtet. Darüber hinaus 
finden Ausschreibungen häufiger und 
über einen kürzeren Zeitraum statt. 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich mit 
Blick auf die Ausschreibungsergebnisse 
ab. Von besonderem Interesse ist hierbei 
ein Vergleich der Preisspreizung für Rege-
lenergie zu einem Referenzpreis – bei-
spielsweise dem Spotmarktpreis am virtu-
ellen Handelspunkt des jeweiligen Markt-
gebietes.14 Wie in Abbildung 4 ersichtlich 
ist, fällt diese Preisspreizung in den Markt-
gebieten NCG und Wingas Transport 
deutlich höher aus als in den beiden ande-
ren untersuchten Marktgebieten.15

Ursächlich für eine hohe Preisspreizung 
können dabei sowohl die niedrige Markt-
liquidität, als auch eine hohe Marktmacht 
bzw. Konzentration der Anbieter sein. 

Tatsächlich wird diese Vermutung mit 
Blick auf die in den einzelnen Marktgebie-
ten vorhandenen wesentlichen externen 

14 Referenzpreis für die Markgebiete NCG, Wingas 
Transport und Ontras: EEX-day-ahead NCG; Refe-
renzpreis für H-Gas Norddeutschland: EEX-day 
ahead GUD. Berechnung der Preisspreizung für Win-
gas Transport, H-Gas Norddeutschland und Ontras 
als mengengewichtete Differenz zwischen dem je-
weiligen Ein- bzw. Verkaufspreis für Regelenergie 
und dem Referenzpreis. NCG: Berechnung der unge-
wichteten absoluten Preisdifferenz. 
15 Datenquellen: Bilanzkreisnetzbetreiber (GUD, 
NCGa, NCGb, Ontras, Wingas) und EEX.

Regelenergiequellen erhärtet. Von zentra-
ler Bedeutung ist hierbei der Zugriff auf 
Kavernenspeicher, da diese so konzipiert 
sind, dass innerhalb weniger Stunden eine 
Umschaltung zwischen Ein- und Aus-
speicherbetrieb möglich ist. Bei Poren-
speichern sind die entsprechenden Rüst-
zeiten im Allgemeinen deutlich länger. 

Betrachtet man nun die in Abbildung 5 
dargestellte Ausstattung der einzelnen 
Marktgebiete mit Kavernen- und Poren-
speichern16 und vergleicht deren Ausspei-
seleistung (die sog. Plateau-Entnahmera-
te) mit dem externen Regelenergiebedarf, 
so wird die unterschiedliche Verteilung 
deutlich sichtbar. Während die an das 
Marktgebiet von Wingas Transport ange-
schlossenen Kavernenspeicher gerade ein-
mal 40 Prozent des dort anfallenden Rege-
lenergiebedarfs decken, sind dies in den 
beiden großen Marktgebieten NetCon-
nect Germany und H-Gas Norddeutsch-
land immerhin gut 220 Prozent, und im 
Marktgebiet der Ontras übersteigt die Ent-
nahmerate aus den Kavernenspeichern 
den externen Regelenergiebedarf um na-
hezu das zwanzigfache. Unter Berücksich-
tigung der Porenspeicher ist allerdings bei 
NetConnect Germany der Abdeckungs-
grad deutlich am geringsten. Dabei wird 
eine Besonderheit des Marktgebiets H-
Gas Norddeutschlands noch gar nicht be-
rücksichtigt: Durch Einspeisungen von 
Gasproduzenten lassen sich dort zusätzli-
che Flexibilitäten realisieren. 

Auf den ersten Blick mag ein Abde-
ckungsgrad externer Regelenergie von 220 
Prozent durch Kavernenspeicher – wie für 
das Marktgebiet NCG berechnet – als aus-
reichend erscheinen. Allerdings gilt zu be-
denken, dass Kavernenspeicher noch an-
derweitig eingesetzt werden, beispielswei-
se von den Händlern zum täglichen Aus-
gleich der im Vorhinein prognostizierten  
Abweichungen und für Einspeisungen 
von Gasmengen im Zuge von Nominie-
rungsersatzverfahren, beispielsweise zur 
zeitversetzten Belieferung von Großkraft-
werken mit variablen Gasmengen. Zieht 
man in Betracht, dass bei Anwendung ei-
nes sachgerechten Prognoseverfahrens die 
im Voraus prognostizierten Abweichun-
gen wenigstens in der gleichen Größen-
ordnung liegen sollten wie die ungeplan-
ten Abweichungen, lässt dies den Schluss 
zu, dass sowohl das größte deutsche Gas-

16 Berechnungen auf Grundlage von Betreiberda-
ten nach Sedlacek (2008) sowie entsprechend eige-
ner Recherche.

Abb. 5 | Abdeckungsgrad des externen Regelenergiebedarfs durch die physische  
 Ausspeiseleistung der an das jeweilige Marktgebiet angeschlossenen  
 Kavernen- und Porenspeicher. 
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marktgebiet NetConnect Germany als 
auch Wingas Transport zu wenige Kaver-
nenspeicher anbinden. Dies könnte mit 
ursächlich für die geringe Liquidität des 
Regelenergiemarkts sein.17 

Mögliche Maßnahmen zur Steigerung 
von Liquidität auf dem Regelenergiemarkt 
wie die Gestaltung der Ausschreibungen 
(Losgrößen, Vereinheitlichung der Aus-
schreibungsregeln) die Trennung zwi-
schen interner und externer Regelenergie, 
sowie marktgebietsüberschreitender Re-
gelenergiehandel wurden bereits weiter 
oben diskutiert. Marktgebietsüberschrei-
tender Regelenergiehandel – der gegebe-
nenfalls eine effiziente Allokation der 
Speicherangebote über die Marktgebiete 
hinweg ermöglichen würde -  wird da-
durch erschwert, dass zwischen den 
Marktgebieten physikalische und vertrag-
liche Engpässe bestehen, die nur durch 
komplizierte Preismechanismen im Markt 
abgebildet werden können.

4. Ausblick

Aus europäischer Perspektive stellt sich 
die Frage, wie sich die Entwicklung eines 
gemeinsamen EU-Binnenmarktes im Gas-
bereich auf die Gestaltung der Ausgleichs- 
und Regelenergieregime auswirken wird. 
Zunächst erscheint es wünschenswert, je-
weils auch ausländische Regelenergiequel-
len zu erschließen und eine europaweit ef-
fiziente Allokation von Regelenergieleis-
tung zu erreichen. Beispielsweise verfügen 
nur manche EU-Länder über günstige 
geographische Bedingungen für Gasspei- 

17 Demgegenüber kommt beispielsweise Brunner 
(2009), S. 15, zu dem Ergebnis, dass deutschlandweit 
das Angebot an Spitzenlastpeichern die entspre-
chende Nachfrage um etwa 3 Prozent übersteigt. Al-
lerdings untersucht er nicht die Verhältnisse in den 
einzelnen Marktgebieten. Insofern stehen die hier 
veröffentlichten Untersuchungsergebnisse nicht 
notwendigerweise im Widerspruch zu den von 
Brunner (2009) getroffenen Aussagen. 

cher. Hindernisse ergeben sich zum einen 
aus der Verschiedenheit der derzeitigen 
Bilanzierungsregime, zum anderen aber 
auch aus den vorhandenen physikalischen 
Engpässen. Es ist zu bedenken, dass unter-
schiedliche Regime auch einer physikali-
schen Notwendigkeit entspringen können 
und eine Vereinheitlichung damit nicht 
von vorneherein als effizienter angesehen 
werden darf. Auch bezüglich eines Abbaus 
physikalischer Engpässe (z.B. durch In-
vestitionen an Grenzkopplungspunkten) 
muss eine genaue – langfristige – Abwä-
gung von Kosten und Nutzen stattfin-
den.

Insgesamt kann ein wettbewerblicher 
Markt für Regel- und Ausgleichsenergie 
nur entstehen, wenn er nicht durch zu vie-
le Regularien erstickt wird. Regulierung 
kann und muss Rahmenbedingungen für 
einen funktionierenden Markt schaffen, 
insbesondere gleiche Ausgangsbedingun-
gen für Akteure, sowie Regeln und Me-
chanismen, die das Zusammentreffen von 
Angebot und Nachfrage ermöglichen. 
Aber Wettbewerb kann nicht erzwungen 
werden. Deshalb ist besondere Sensibilität 
für die Anreizwirkungen der regulatori-
schen Rahmenbedingungen erforderlich.
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